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Anmerkungen der Stadtkämmerei zum Schreiben des Rechnungshofs vom 15.01 .2019 

Zur Klärung der angesprochenen Textziffern des Rechnungshofes bzgl. der Ausführungen 

des Rechnungsprüfungsamtes verweisen wir zur Klärung auf den im Internet öffentlich 

zugänglichen Beteiligungsbericht 2016 der Stadt Bremerhaven, Seite 5 (bezüglich des 

Wirtschaftsbetriebes b.i.t.) sowie 9 (bezüglich Helene-Kaisen-Haus): 

Zu Tz. 10: 

• Das negative Vorzeichen (Fehlbetrag) ist korrekt. 

Zu Tz. 11: 

• Es muss „Jahresüberschuss" heißen. 

Zu Tz. 15: 

• Die Umsatzerlöse haben sich um 110 t€ verringert, hingegen haben sich die Erträge 

(Umsatzerlöse zzg l. Sonstige Erträge) um 147 t€ verringert. 

Zu Tz. 17: 

• Das Anlagevermögen zum 31 .12.2015 beträgt 219 t€ und nicht den in der Tabelle 

dargestellten Wert von 194 t€. 

Zu den Ausführungen zu den Tz. 30, 31 und 37 kann seitens des Dezernates 11 keine 

Stellungnahme abgegeben werden. 

Im Auftrag 
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